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l. Amtliche Bekanntmachungen A5 Bekanntmachungen der Verwaltung
A Lutherstadt Eisleben - 1. Anderung der örtlichen Bauvorschrift "Gestaltungssat-

Al Beschrüsse des stadtrates der Lutherstadt Eisreben äl[%:;lhT:::'jl3lä*trä:T:fij:ää',$dot", r_ut",_am 28.02.2006
- Konsoridierungsprogramm 2006 stadt Eisleben
- Haushaltssatzung 2006 A6 Ausschreibungen
- 1. Anderungssatzung der Hauptsatzung der Luth. Eisleben A7 Informationen des Stadtrates
- 'l . Anderung der Vereinbarung über die Bildung der Vgem Ag Bekanntmachungen kommunaler UnternehmenLuth' Eislebe Eiqenbetrieb ,,Märkte,,
- Jahreshaushaltsrechnung 2004 der ehem. Gemeinde _ 

"4nä"runS 
Marktfestsetzung ,,Keramikmarkt,,2006

Rothenschirmbach
- Erhöhung Gesellschaftsanteil an der GSG 

- Ausschreibung weihnachtsmarkt 2006

- Entwur{ äer t. Anderung der örilichen Bauvorschrift A9 Termine
- Vertragsverlängerung zur Herstellung einer Langzeitfilmdo- B Gemeinde Bischofrode

kumentation 81 Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde- Anderung eines Beschlusses Baschofrode
- Wahl des Vertreters für den Theaterzweckverband - keine Beschlüsse- Zulassung eines Bewerbers für die Bürgermeisterwahl 82 Satzungen- Zulassung eines Bewerbers für die Bürgermeisterwahl _ _--'
- Zulassung eines Bewerbers für die Bürlermeisterwahl C Gemeinde Hedersleben
- Zulassung eines Bewerbers für die Bürgermeisterwahl Cl Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde
- Nichtzulassung eines Bewerbers für die Bürgermeisterwahl Hedersleben
- Zulassung eines Bewerbers für die Bürgermeisterwahl - keine Beschlüsse
- Zulassung eines Bewerbers für die Bürgermeisterwahl C2 Satzungen

- i:i:::Xl8 :iffi: B:W:i3:i: l;iSi: BliS:iil:i:[H:li o c"'""ino" os,erhausen
A2 Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse Dl Beschlüsse des Gemeinderates des Gemeinde Oster-

Hauptausschuss am 07.02.2006 
hausen

- Verlegung von RW-Leitungen 
- keine Beschlüsse

- ginvJmeimen "Anlage zurÄufbereitung mineralischer Abfäl- D2 Satzungen

le" E Gemeinde Schmalzerode
- Vergabe der Lieferleistung eines Mannschaftstransport- El Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde

fahrzeuges Schmalzerode am 02.02.2006
- Vergabe Organisationsgutachten - 1. Anderung der Vereinbarung über die Bildung der Vgem- Komplettierung Einkaufszentrum Luth. Eisleben
- Grundstücksverkauf E2 Satzungen
A3 Beschlüsse der ortschaftsräte F Bekanntmachungen der vGem Lutherstadt Eisleben
Ortschaftsrat Polleben - Gemeinde Hedeisleben - Heckenverschnitt
- keine Beschlüsse G Bekanntmachungen anderer Dienststeilen und Zweck-
Ortschaftsrat Rothenschirmbach verbände
- keine Beschlüsse - Jagdgenossenschaft Hedersleben/Oberrißdorf
Ortschaftsrat Unterrißdorf - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd
- keine Beschlüsse - Flurbereinigung Osterhausen (A 38), Verfahrens-Nr.:61-7
Ortschaftsrat volkstedt ML 016
- keine Beschlüsse 

- Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-

ortschaftsrat wolferode 
Anhalt

_ keine Beschlüsse 
re - Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz, Sonde-

rungsplan Nr. 7/2005 V1 2-0009-2005
A4 Satzungen und Entgeltordnungen - Abwasserzweckverband Hettstedt und Umgebung - Infor-

mation zur Entsorgung von Kleinkläranlagen
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Amtl iche Bekanntmach ungen

A Lutherstadt Eisleben

A 1 Beschlüsse des Stadtrates der Lutherstadt
Eisfeben am28.O2.2OOG

Beschluss Nr. 13/195/06
Konsolidierungsprogramm 2006 für die Jahre 2007 - 2011

Beschluss Nr. 13/196/06
Haushaltssatzung 2006

Beschluss Nr. 13/197/06
1. Anderungssatzung der Hauptsatzung der Lutherstadt Eisleben

Beschluss-Nr. 1 3/1 98/06
1.  Anderung der  Vereinbarung über d ie Bi ldung der  Verwal-

tungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben

Beschluss-Nr. 1 3/1 99/06
Der Stadtrat der Luth. Eisleben beschließt:
1.) die Jahreshaushaltsrechnung 2004 der ehemaligen Gemein-

de Rothenschirmbach und
2.) erteilt der ehemaligen Bürgermeisterin die Entlastung für die

Haushal tsdurchführung des Haushal ts jahres 2004 gemäß

s 108 GO LSA.
Die geänderte Feststellung und Aufgliederung der Ergebnisse der
Jahreshaushaltsrechnung 2004 zum 01 .01 .2005
Bezeichnung Verwaltungshaushalt Vermögens-

haushalt
in  EUR in EUR

1. Sol l -Einnahmen 539.365,74 362.658,89
2.  + neue HER 0,00 0 '00
3. HER v. Vorjahr

in Abgang ./. 0,00 0'00
4. KER v. Voriahr

in Abgang ./. 0,00 0'00
5.  Summe ber.

Soll-Einnahmen 539.365,74 362.658'89
6.  Sol l -Ausgaben 539.365,74 383.178,61
7.  + neue HAR 0,00 0,00
8. HAB v. Voriahr

in Abgang . / .  0 ,00 13.71 1 ,85
9. KAR v. Vorjahr

in Abgang . / .  0 ,00 0,00
10.  Summe ber.

Soll-Ausgaben 539.365,74 369.466,76
11.  etwaiger  Unter-

schied
ber. SE ./. ber. SA
(Fehlbetrag) 0,00 . / .6 .807,87

Beschluss-N r. 131201 IOG
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben erkennt den Entwurf der

1. Anderung der Örtlichen Bauvorschrift "Gestaltungssatzung der
Lutherstadt Eisleben fÜr die Innenstadt" vom 28. März 1998 an'

Der Entwurl ist für die Dauer eines Monats öffentl ich auszulegen'
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von

der Auslegung zu unterrichten.

Beschluss- N r.'l 31 2O2lQ6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Verlänge-
rung des Vertrages zur Herstellung einer Langzeitf i lmdokumen-
tation bis September 2007.

Besch I uss- N r.'l 3 | 2O3l 96
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Anderung
des Beschlusses 10/139/05 (Antragstellung auf Gewährung einer
Zuwendung für  den Ländl .  Wegebau im Jahr  2006 -  Helbraer
Straße bis Gemarkungsgrenze Helbra). Die Verwaltung wird beauf-
tragt, beim ALF eine Verlagerung des Maßnahmebeginns in das

Haushaltsjahr 2OO7 zu beantragen. Wird dieser Verlagerung vom

ALF nicht zugestimmt, soll durch die Verwaltung für das Obiekt

die Förderung für 2007 oder Folgejahre beantragt werden.

Beschf uss-N r. 13l2O4lOG
Der Stadtrat wählt folgende Vedreter der Lutherstadt Eisleben für

den Theateaweckverband : Frau Christine Rautenberg (PDS-Frak-

tion) und Herrn Ralf Bauch (CDU-Fraktion). Als Stellvertreter für

Frau Rautenberg wird Herr Manuel Banze gewählt.

Beschf uss- N r. 1 31 2O5lO6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Zulassung

des folgenden Bewerbers fÜr die Direktwahl des Bürgermeisters
am 26.03.2006:
Drechsler, Friedrich-Wilhelm
Diol.-Landwirt
geb.  17.02.195' l
Günter-Mayr-Weg 8, 06295 Lutherstadt Eisleben/OT Polleben

Beschluss- N r. 1 31 2O6lO6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Zulassung
des folgenden Bewerbers für die Direktwahl des Bürgermeisters
am 26.03.2006:
Fischer, Jutta
Dio l . -Ökonomin
geb.  22.03.1953
Hallesche Straße 31, 06295 Lutherstadt Eisleben

Beschf uss-N r. 131 2O7 IOG
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Zulassung
des folgenden Bewerbers für die Direktwahl des Bürgermeisters
am 26.03.2006:
Gorgas, Tilo
Dipl.-lngenieurpädagoge
geb .07 .08 .1953
Zellergasse 15, 06295 Lutherstadt Eisleben

Beschf uss- N r.'l 31 2O8l 06
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Zulassung
des folgenden Bewerbers für die Direktwahl des Bürgermeisters
am 26.03.2006:
Jantos, Eduard
Ing.-Ökonom, MdL
geb.  1 1 .04.1953
Ludwig-Jahn-Straße 9, 06295 Lutherstadt Eisleben

Beschluss- N r. 1 31 2O9 lO6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt, der folgende
Bewerber für die Direktwahl des Bürgermeisters am 26.03.2006
wird nicht zugelassen
Klein-Richter, Falk
Krankenpfleger
geb.  17.08.1975
An der Schlenze 6, 06347 Heil igenthal

Der Soll-Fehlbetrag in Höhe von 6.807,87 € im VMH ist als Kas-
seneinnahmerest nach 2005 in die Bücher der Luth. Eisleben zu
übertragen.
Der Beschluss über die Jahreshaushaltsrechnung 2004 der ehe-
maligen Gemeinde Rothenschirmbach und die Entlastungseftei-
lung l iegt  in  der  Zei t  vom 07.04.  b is  19.04.2006 im Rechnungs-
prüfungsamt der Stadtverwaltung Luth. Eisleben, Bucherstr. 7a,
06295 Luth. Eisleben
Montag -  Mi t twoch von 9.00 -  12.00 Uhr,  13.00 -  15.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 -  12.00 Uhr,  13.00 -  17.00 Uhr
Frei tag 9.00 -  12.00 Uhr
zur  Eins ichtnahme aus.
gez. Jutta Fischer, Stadtamtsrätin RPA

Beschf uss- N r 131 2OOl O6
Der Stadtrat beschließt die Erhöhung des Gesellschaftsanteiles
der Lutherstadt Eisleben an der Gesellschaft für Sanierung und
Strukturentwicklung Mansfelder Land mbH (GSG) bis au'f 15 %o'
Eine Nachschusspflicht der Lutherstadt Eisleben besteht nicht.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, alle dazu erforderlichen
rechtlichen Schritte durchzuführen und alle notwendigen Erklärun-
gen abzugeben.



Eisleben
Nr. 0412006

Beschf uss-N r. 13/210/O6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Zulassung
des folgenden Bewerbers für die Direktwahl des Bürgermeisters
am 26.03.2006:
Klemmstein, Volker
Angestellter
geb .28 .08 .1961
Türkeistraße 7, 06295 Lutherstadt Eisleben/OT Wolferode
Beschluss-N r. 13121 1 lO6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Zulassung
des folgenden Bewerbers für die Direktwahl des Bürgermeisters
am 26.03.2006:
Lüning, Manfred
Dipl. -Staatswissenschaft ler
geb.  02.06.1948
Lindenstraße 6, 06303 Siersleben
Beschluss-N r. 13/212/O6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Zulassung
des folgenden Bewerbers für die Direktwahl des Bürgermeisters
am 26.03.2006:
Reuscher, Lutz
Rechtsanwalt
geb. 12.07.1948
Lindenhof 4, 06295 Lutherstadt Eisleben
Beschf uss-N r. 13/213/O6
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Zulassung
des folgenden Bewerbers für die Direktwahl des Bürgermeisters
am 26.03.2006:
Vollmer, Frank
Dip l . - lngenieur  (FH)
geb . .12 .08 .1957
Glockenstraße 9, 06295 Lutherstadt Eisleben

A2 Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse im
Februar 2006 Hauptausschuss am 07.02.2006

Beschluss Nr.: HA13/39/2006
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben stimmt den pla_
nungen vom Dez. 2005 für die Verlegung der RW-Leitungen zwi_
schen Seminarstraße und plan zu.
Beschluss Nr.: HAl3/40/2006
Der Beschlussantrag lautete:
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben beschließt die Her-
stellung des Einvernehmens nach $ 36 BauGB für das Vorhaben"Anlage zur Aufbereitung für mineralische Abfälle,' am Standort
Lutherstadt Eisleben, Kasseler Straße 46, Gemarkung Eisleben,
Flur  13,  F lurstück 4111 -  abgelehnt
Beschluss Nr.: HAI 3/41 /2006
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben beschließt die Ver_
gabe der Lieferleistung eines gebrauchten Mannschaftstrans_
poftfahrzeuges.

Beschf uss Nr.: HA1 3/ 42/ 2OO6
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben beschließt die Ver-
gabe der Leistung zur Erstellung eines Organisationsgutachtens
für die Stadtverwaltung der Lutherstadt Eisleben.
Beschluss Nr.: HAI 3/4312006
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben beschließt die Kom_
plettierung des Einkaufzentrums im Sondergebiet an der B g0.

Beschluss Nr.: HA1 3/4412006
Der Hauptausschuss st immt dem Verkauf  e iner  nocn zu ver_
messenden Teilf läche in der Größe von ca. S00 m2 aus dem in
der Gemarkung Eisleben, Flur 11, gelegenen Flurstück zu. Lei_
tungsrechte Dritter sind zu übernehmen.
Die sich aus der Abwicklung mit dem Rechtsgeschäft ergeben_
den Kosten, einschließllch die der Vermessung und kataster-
amtlichen Übernahme, sind von den Erwerbern anteil ig zutra-
gen.

A3 Beschlüsse der Ortschaftsräte im Februar 2006

Ortschaftsrat Polleben
- keine Beschlüsse
Ortschaft srat Rothenschirmbach
- keine Beschlüsse
Ortschaftsrat Unterrißdorf
- keine Beschlüsse
Ortschaftsrat Volkstedt
- keine Beschlüsse
Ortschaftsrat Wolferode
- keine Beschlüsse

A5 Bekanntmachungen der Verwaltung

Bekanntmachung der Lutherstadt Eisleben

Öttenttictre Auslegung des Entwurfes der 1. Anderung der
örtlichen Bauvorschrift,,Gestaltungssatzung der Lutherstadt
Eisleben für die Innenstadt,'vom 28. März 19gg nach g 3 Abs. 2
und $ 4 BauGB
Der vom Stadtrat der Lutherstadt Eisleben in der Sitzung am
28.02.2006 (Beschluss-Nr. 13/2O1/06) anerkannte und zur Aus_
legung bestimmte Entwurf l iegt vom

19.04.2006 bis einschließlich 19.05.2006

in der Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben, Dezernat 3/Bauamt,
Klosterstraße 23, Zimmer 9 während der Werktaqe

Montag, Dienstag, Mittwoch von
uno
Donnerstag von
uno
sowie Freitag von

7.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr,

7.00 - 12.00 Uhr
13.00  -  18 .00  Uhr
7.00 - 12.00 Uhr

für jedermann zur Einsicht öffenfl ich aus. Während dieser Ausle-
gungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf schrift l ich oder
während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht wer-
oen.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der
Beschlussfassung über die 1. Anderung der örfl ichen Bauvor-
schrift unberücksichtigt bleiben.
Lutherstadt Eisleben, den 08.03.06

Stettler
Amt. Bürgermeisterin

Straßenumbenennung im Gemeindegebiet
der Lutherstadt Eisleben
Mit Wirkung vom 01 .01 .2006 wurde die Eingliederung der Gemein-
den Polleben und Unterrißdorf in die Lutherstadt Eisleben voll-
zogen. Die Einführung des gesetzlichen Gemeindenamens Luther-
stadt Eisleben ist in den Gebietsänderungsverträgen festge_
schrieben. In letzter Zeit häuften sich die Fehlzusteilungen üon
Postsendungen speziell in den unten aufgeführten Stra-ßen. Es
ist schon Tatsache, dass es für die Umbenennung von mehrfach
vorkommenden Straßennamen in Sachsen-Anhalt keine gesetz_
liche Grundlage gibt. Dennoch sollte es im Interesse alleil iegen,
um schwerwiegende lrrtümer zu vermeiden, dass in Notfällen die
Polizei, Feuerwehr und andere Rettungsdienste auf eindeutige
Adressen zurückgreifen können. Dass die eindeutige Adressie-
rung für die Rettungsdienste bei deren Aufgabenerfüilung lebens-
rettend sein kann, ist uns allen sicher bewusst. lm Einvernehmen
mit allen Odschaften der Lutherstadt Eisleben sind entsprechende
Gespräche zu führen, um bis Oktober 2006 die Beschlüsse zur
Umbenennung der doppelten Straßennamen zu fassen. Mit dem
Ziel, bis 01 .01 .2007, den gesetzlichen Gemeindenamen auch als



Nr. 0412006 Eisleben

postalische Bestimmungsortsangabe durch die Deutsche Post
AG umzusetzen. Bei der Entscheidungsfindung, in welchem betref-
fenden Oftsteil ein doppelt vergebener Straßenname umbenannt
wird, ist unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit, die für die Umbenennung sprechenden Gründe gegen das
Interesse der  Anwohner und der  Beibehal tung des b isher igen
Straßennamens abzuwägen.
Von Belang sollte hier sein u. a. Größe der Straße, die Anlieger-
zahl (Einwohner), die innerörtl l iche Verkehrsfunktion, Pfleqe der
örll ichen und überörtl ichen Tradition u. v. a. m.
Wir rufen hiermit die Einwohner dazu au|, für die unten aufge-
fuhrten, derzeit doppelt vergebenen, Straßennamen, Vorschläge
fur eine Umbenennung einzureichen.
Die eingereichten Vorschläge sollen Diskussionsgrundlage für
vorbereitende Gespräche mit den Anwohnern der betroffenen
Straßen sein.
lhre Vorschläge richten Sie bitte an:
Herrn Lehmann, Sachgebietsleiter Tiefbauamt, Markt 1, 0629s
Lutherstadt Eisleben
Straßennamen

Dorfstraße

Eislebener Straße
Friedrich-En gels-Straße

Gerbstedter Straße

Hallesche Straße

Karl-Marx-Straße

Lutherstraße

Neue Siedlung Polleben
Rudolf-Breitscheid-Straße Polleben

Schulstraße Polleben
Thomas-Müntzer-Straße Polleben

Lutherstadt Eisleben, den 1 5.03.2006

OT Volkstedt
Lutherstadt Eisle-
ben
OT Volkstedt
Lutherstadt Eisle-

Richter
Bauoberrat

A8 Bekanntmachungen kommunaler Unternehmen

Lutherstadt Eisleben
Eigenbetrieb Märkte
Wiesenweg 1
06295 Lutherstadt Eisleben

Marktfestsetzung gemäß g 69 Gewerbeordnung

Anderung der Festsetzungsverfügung vom
18.01.2006 FE.05/06

Hiermit wird gemäß $.69 Gewerbeordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBI. I S. 202) mit den
seither erfolgten Anderungen, der Keramikmarkt als Spezialmarkt
im Sinne des $ 68 Abs. 1 der Gewerbeordnung festgesetzt, der
bisherige Termin der Veranstaltung jedoch vom 27 . Mai 2006 auf
den 20. Mai 2006 vorgezogen.
Es gilt folgende Öffnungszeit: von 8.00 bis 18.00 Uhr
Der Keramikmarkt findet auf dem Marktolatz der Lutherstadt Eis-
leben statt und umfasst die schraffierte Fläche des beigefügten
Planes, welcher Bestandteil dieser Festsetzungsverfügung ist.
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Ausschreibung zum Weihnachtsmarkt in der
Lutherstadt Eisleben auf dem historischen Markt-
platz vom 9. bis 23. Dezember 2006

Gesucht werden Anbieter mit typisch weihnachtlichen bzw. der
Jahreszeit entsprechendem Angebot. Bevorzugt werden Anbie-
ter, die ihre Produkte am Stand herstellen. Hierbei sind auch Son-
derkonditionen möglich. Bei eigener Holzhütte ist ein aktuelles
Foto erforderlich!
Vorwiegend stellen wir Hütten mit einem Nutzungsmaß von 3 x
2,5 Meter zur Verfügung
Schrift l iche Bewerbungen (mit Rückporlo) sind mit den erforder-
l ichen Angaben über das genaue Warenangebot, Länge x Breite
(bei eigenen Hütten), benötigte kW, vollständige Anschrift und
wenn vorhanden - Telefonnummer, bis zum 31. Juli 2006 zu rich-
ten an:
Eigenbetrieb Märkte der Lutherstadt Eisleben
Wiesenweg 1 . Postfach 13 46
06282 Lutherstadt Eisleben

B Gemeinde Bischofrode

81 Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde
Bischofrode im Februar 2006
- keine Beschlüsse

G Gemeinde Hedersleben

G1 Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde
Hedersleben im Februar 2006
- keine Beschlüsse

7/i//t
# r o 1***********;gp

L A. Michalskr
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D Gemeinde Osterhausen

D1 Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde
Osterhausen im Februar 2006
- keine Beschlüsse

E Gemeinde Schmalzerode

E1 Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde
Sch ma f zerode am O2.O2.2OOG

Beschluss Nr.: SGHM6/1 4/06
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmalzerode beschließt die 1.
Anderung der Vereinbarung über die Bildung der Verwaltungs-
gemeinschaft Lutherstadt Eisleben.

F Bekanntmachungen der Verwaltungs-
gemeinschaft Lutherstadt Eisleben

Gemeinde Hedersleben

Heckenverschnitt

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Hedersleben und
Oberrißdorf,
aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass im
März die gesetzliche Vegetationsperiode beginnt, und erforder-
l iche Ausästung oder Einkürzung von Gehölzen daher bis dahin
abgeschlossen sein sollen.

In einigen Wohngebieten und auf manchen Grundstücken wurde
in der Vergangenheit das Rückschneiden von Bewuchs etwas
vernachlässigt, zum Beispiel in Form von über die Grundstücks-
grenzen auf  öf fent l iche Gehwege und Fahrbahnen ragenden
Hecken und Zweige oder unvermindertem Höhenwachstum ent-
gegen den Bestimmungen der örtl ichen Gestaltungssatzungen
oder Bebauungsplänen.

Einige Zentimeter sind hierbei eventuell tolerieft, an einigen Stan-
dorten besteht jedoch zwischenzeitl ich über ein zumutbares Maß
hinausgehende Wuchshöhen.

ln diesem Jahr werden daher die Unzulänglichkeiten verstärkt
kontroll iert, auf die Möglichkeiten ordnungsrechtlicher Ahndung
oder die Durchführung entsprechender Freischneidarbeiten im
Rahmen einer  kostenpf l icht igen Ersatzvornahme muss s icher
nicht in jedem Fall zurückgegriffen werden, wenn jeder Grund-
stückseigentümer oder Nutzungsberechtigte sein Umfeld gele-
gentlich überprüft und entsprechende Maßnahmen durchführt.

Hierbei sollten auch hinsichtl ich des Freischneidens von vor dem
Grundstück aufgestellten Verkehrszeichen zu deren besserer
Erkennbarkeit sowie an Eckgrundstücken auf die gefahrlose Ein-
sehbarkeit der Fahrbahn besonderes Augenmerk gelegt werden.

Die freizuhaltende lichte Höhe beträgt über Geh- und Radwegen
2,50 m über Fahrbahnen 4,50 m, wobei bei den Schneidarbeiten
im Frühjahr einige Zentimeter zugegeben werden sollten, damit
die Einhaltung dieses Mindestmaßes ganzjährig gewährleistet
bleibt.

Daneben sollte bei der seitl ichen Freischneidung an Fahrbahnen
ohne Fußweg ebenfalls eine entsprechende Toleranzfür Fahr-
zeugaußenspiegel angerechnet werden.

FJ."{a'
N. Schreiber
Bürgermeister

G Bekanntmachungen anderer Dienststellen
und Zweckverbände

Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft
Hedersleben/Oberrißdorf

In der öffentl ichen Versammlung der Jagdgenossenschaft am
04.03.2006 Wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Jagdgenossenschaft stimmt der Entlastung des Vorstan-

des für das Jagdjahr 2005/2006 einstimmig zu.
2. Die Jagdgenossenschaft stimmt der Einbehaltung des Rein-

ertrages der Jagd einstimmig zu.
(Der Reinertrag beträgt 0,26 EUR je Hektar. Die Auszahlung
ist nach Satzung der Jagdgenossenschaft g 1 0 Abs. 2 jedoch
wie fo lgt  mögl ich:  Jagdgenossen,  d ie dem Beschluss n icht
zugestimmt haben, können innerhalb eines Monats nach der
Bekanntmachung schrift l ich oder mündlich zu Protokoll des
Jagdvorstandes die Auszahlung ihres Anteiles verlangen.)

3. Die Jagdgenossenschaft beschließt die Unterstützung
- des Heimatvereins Hedersleben mit 150,00 EUR und
- der Landfrauen Oberrißdorf mit 100,00 EUR.

G. Götter
Vo rs itze n d e r d e r J ag d genossenschaft

Amt für Landwiftschaft, Flurneuordnung

und Forsten Süd
Sitz: Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels
Postanschrift: PF 1655, 06655 Weißenfels
Außenstelle Halle
Sitz: Mühlweg 19, 061 14 Halle/S.
Postanschrift: PF 11 05 42, 06019 Halle/S.

Öffentl iche Bekanntmachung

Flurbereinigung Osterhausen (A 38)
Verfahrens-Nr.: 61-7 ML 016

Vorläufige Anordnung vom 19.01.2006
l. Vorläufige Anordnung (Besitzentzug) nach $ 36
Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Zur Bereitstellung von Flächen für die Realisierung der Maßnah-
men des Wege- und Gewässerplanes (Plan nach g 41 FlurbG)
der Teilnehmergemeinschaft, insbesondere des Baus von Wirt-
schaftswegen und landschaftsgestaltenden Anlagen (Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen), wird nach g 36 Abs. 1 des FlurbG in der
Fassung vom 16.03.1976 (BGBI.1S.546), zulelzl geändert durch
Art .  2  Abs,  23 des Gesetzes vom 12.08.2005 (BGBl.  I  S.  2354)
Folgendes angeordnet:
1. Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berech-

tigten) werden zu dem in Nr. 2 genannten Zeitpunkt Besitz
und Nutzung der Grundstücke bzw. Grundstücksteile entzo-
gen, die in den Maßnahmebeschreibungen, Verzeichnissen
und den zugehörigen Karten des genehmigten Wege- und
Gewässerplanes nach g 41 FlurbG (Plangenehmigung durch
das Regierungspräsid ium Hal le  -  obere Flurberein igungs-
behörde - vom 02.12.2002) bezeichnet sind. (zusammenge-
fasst in den Karten zur vorläufigen Anordnung).
lm Einzelnen s ind fo lgende Flurstücke und Flurstückste i le
betroffen:
Gemarkung Flur

Osterhausen 3
Osterhausen 4
Rothenschirm-

Flurstück dauernder Maßnahme
Entzug
(m')

58/5 4800 L02
1 950 L02

bach 4 11/1 6000 L04
Gemäß $ 36 Abs. 1 FlurbG wird die Teilnehmergemeinschaft
"Osterhausen A38" vertreten durch den Vorstandsvorsitzen-
den ab 01.05.2006 in die unter Punkt 1 aufgeführten Flächen
für den oben genannten Zweck in den Besitz eingewiesen.
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3. Die Teilnehmergemeinschaft hat sicherzustellen, dass die Nut-
zung der  den Bete i l ig ten verb le ibenden Flächen durch d ie
Bauarbeiten nicht unterbrochen wird.

l l. Begründung
Zu l: Das Flurbereinigungsverfahren Osterhausen (A 38), Land-
kreis Mansfelder Land/Merseburg - Querfurf ist durch Beschluss
des Regierungspräsidiums Halle - obere Flurbereinigungsbehör-
de - vom 28.07.1998 nach $$ 87 und 4 FlurbG angeordnet wor-
den, um den für die Betroffenen entstehenden Verlust von Flächen,
die für den Bau der A 38 benötigt werden, auf einen größeren

Kreis von Eigentümern zu verteilen, um existenzgefährdende Ein-
griffe und die zu erwartenden agrarstrukturellen und betriebs-
wirlschaftl ichen Nachteile, die durch das Unternehmen entste-
hen, zu vermeiden und um einen Teil der für die A 38 benötigten
Flächen durch einen Landabzug nach $ 88 (4) FlurbG aufzubrin-
gen.
ln dieser Flurbereinigung wird das für das Vorhaben "A 38" erfor-
derliche Land bereitgestellt.
Der Flurbereinigungsbeschluss ist unanfechtbar.
Das Vorhaben wurde durch das Regierungspräsidium Halle am
24.09.1999 planfestgestellt und,ist sofort vollziehbar. Die Plan-
genehmigung für den Plan nach $ 41 FlurbG erfolgte durch die
obere Fl urberei n i g un gsbehörde am 27 .O8.2002.
Zur Durchführung dieser Baumaßnahmen ist die Entziehung von
Besitz und Nutzung erforderlich.
Die Realisierung der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, sowie der Wegebaumaßnahmen
soll ab 01.05.2006 fortgefÜhrt werden. Mit der Herstellung der
landschaftspflegerischen Maßnahmen L02 und L04 soll gewähr-
leistet werden, dass die Kompensation des Eingriffes in den Natur-
haushalt infolge des fodgeschrittenen Wegeausbaus innerhalb
des Flurbereinigungsverfahrens zeitnah erfolgt'
Gemäß $ 36 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) kann die Flur-
bereinigungsbehörde den Besitz an Grundstücken regeln, wenn
dies aus dringenden GrÜnden erforderlich ist.
Es ist aus dringenden Gründen erforderlich, eine Regelung über
die Nutzungs- und Besitzverhältnisse zu treffen, da die ange-
ordneten Maßnahmen nicht bis zur Ausführung durch den Flur-
bereinigungsplan aufgeschoben werden können. Dieser wird erst
in einigen Jahren erstellt. Mit den Baumaßnahmen muss aber
unverzüglich begonnen werden.

ll l . Geldabfindungen und Nutzungsentschädigung

1 . Nutzungsentschädigungen:
a) Entstehen durch den Besitz- und Nutzungsentgang (s. l) fÜr

einzelne betroffene Bewirtschafter besondere Nachteile oder
Härten, so sind diese bis zum 30.06.2006 beim ALFF Süd
anzuzeigen und zu begrÜnden. Gegebenenfalls wird dann in
begründeten Fällen eine Entschädigung gewährt.

b) Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd
kennzeichnet die in Anspruch zu nehmenden Flächen in der
Örtticnteit durch Pflöcke.

Bestehende Pachtverträge werden durch diese Regelung nicht
berührt. Die Pächter haben somit den vereinbarten Pachtpreis
weiterhin an die Verpächter zu entrichten'
Sollte in begründeten Fällen,eine Entschädigung gewähft wer-
den, sind die Geldbeiträge von der Teilnehmergesellschaft auf-
zubringen und werden von der Teilnehmergemeinschaft ausge-
zahlt. Diese kann sie gegen Beiträge ($ 19 FlurbG) verrechnen.
Die Festsetzung der Höhe der Entschädigung gemäß $ 88 Nr. 3
Satz 3 und 4 FlurbG für die Nachteile, die lhnen in Folge dieser
vorläufigen Anordnung entstanden sind, ergeht als gesonderter
Bescheid.

V. Hinweis
Die vorläufige Anordnung einschließlich ihrer Anlagen liegt zwei
Wochen nach der Bekanntmachung in der
Verwaltungsgemeinschaft "Lutherstadt Eisleben"
Markt 1
06295 Allstedt
und im
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd - Außen-
stelle Halle, Mühlweg 19, 061 14 Halle/S. während der allgemei-
nen Dienststunden zur Einsichtnahme fÜr die Beteil igten aus.

Rechtsbehelf sbelehrun g
Gegen die vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats

nach Bekanntmachung schrift l ich oder zur Niederschrift Wider-

spruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und For-

sten Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels und in der Außen-

stelle Halle, Mühlweg 19, 061 14 Halle/S., erhoben werden.

I , /+',1")
\ , , ;Dr. Lüs

Sachgebietsleiter

--l

Kado zur voiläuligen Anodnung

Burbereinigungsvedahren oslerhausen A38
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Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Sachsen-Anhalt

Sonderungsbehörde
Freimarkt 9 -' l  5
06333 Hettstedt
Tel: 0 34 76/8 07 -2 21 Fax'.0 34 76/8 0Z -3 43

Sonderungsbescheid in dem Verfahren nach dem
Bodensonderun gsgesetz

Sonderungsplan Nr. 7 l2OOs
v12-0009-2005
Auf Grund der Ergebnisse des oben angeführten Sonderungs-
verfahrens nach g 1, Nr. 1 des Bodensonderungsgesetzes (BoSoG)
wird Folgendes angeordnet:
1. Der anliegende Sonderungsplan, der Teil dieses Bescheids

ist, wird verbindlich festgestellt.
2 .  Die Grundstücke im Plangebiet  haben den aus dem anl ie-

genden Sonderungsplan ersichtl ichen Umfang.
3. Kostengrundentscheidung

Die Kosten des Bodensonderungsvedahrens werden wie folgt
auf die Eigentümer der in den Sonderungsplan aufgenom-
menen Grundstücke verteilt:

Auf jedes mit Sonderungsplan entstehende Grundstück entfällt
ein Sockelbetrag von 50 €. Der verbleibende Restbetrag wird im
Verhältnis der Größe der Grundstücke verteilt. Dabei werden für
folgende Fallgruppen besondere Verteilungsansätze angewen-
det.
(l) Sind öffentl iche Flächen im ungetrennten Hofraum oder Antei-
le am ungetrennten Hofraum, deren Grenzen bereits vollständig
im Liegenschaftskataster nachgewiesen sind, Bestandteil des
Sonderungsplanes, werden deren Größen bei der Verteilung des
Restbetrags mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt.
(l l) Grundstücke, die nicht zu Fallgruppe (l) gehören, werden nur
bis zu einer Größe von 2500 m2 bei einer Verteilung des Rest-
betrags berücksichtigt.
Begründung:
In der Gemeinde: Lutherstadt Eisleben, Gemarkung: Eisleben,
Flur: 10 Flurstücke: 24O, 298,303, 304, 385, blS, 519, 712 und
780 ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung unver-
messener und überbauter Grundstücke nach der Karte (Boden-
sonderungsgesetz - BoSoG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S.
2182,2215), zuletzt geändeft durch ArIikel22 des Gesetzes vom
21. August 2002 (BGBI. l, S. 3322), durchgeführt worden. Nach
dem Ergebnis der Ermittlungen stellen sich die Grenzen der Grund-
stücke im Plangebiet wie aus dem Sonderungsplan ersichtl ich
oar.
Der Entwurf des Sonderungsplanes ist gemäß S 8 Abs. 4 BoSoG
vom 30.12.05 bis 30.01.06 öffentl ich zur Einsichtnahme ausoe-
legt worden.
Einwände, die beim Entwurf gegen den Grenzverlauf zwischen
den  F lu rs tücken  1318 ,  1319 ,  1320  e ine rse i t s  und  1323 ,  1324 ,
1325, 1326, 1327 und 1328 anderseits der Flur 10 von Eisleben
erhoben wurden,  s ind bei  e inem neuen Protokol l termin am
24.02.2006 berücksichti gt worden.
Die Kostengrundentscheidung beruht  auf  g 17 Satz 1 und 3
BoSoG. Die gewählte Kostenverteilung berücksichtigt den unter-
schiedlichen Arbeitsaufwand bei den gewählten Fallgruppen.
Hinweis zum Erlass dieses Bescheides
Dieser Bescheid wird gemäß g 9 Abs. 2 BoSoG durch Auslegung
in den Diensträumen der Sonderungsbehörde bekannt gegeben.
Er gilt nach Ablauf der Auslegungsfrist als zugestellt ( 9 Abs. 2
Satz 5 BoSoG)
Der Sonderungsbescheid l iegt in der Zeit vom 10.04.2006 bis
09.05.2006 in den Diensträumen des
Landesamt für Vermessung und Geoinformation - Sonde-
rungsbehörde
während der Sprechzeiten zur Einsicht aus. Die Sprechzeiten sind
wie folgt geregelt:
Montag bis Freitag 9.30 b is  12.00 Uhr
Einsichtnahmen außerhalb der Sprechzeiten sind nach tele-
fonischer Absprache mö9lich.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen Nr. 1. und 2. dieses Sonderungsbescheides kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Auslegungsfrist Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der oben angeführten
Sonderungsbehörde unter der oben angeführlen Anschrift schrift-
l ich oder  mündl ich zur  Niederschr i f t  e inzulegen.  Fal ls  d ie Fr is t
durch das Verschulden eines von dem Widerspruchsführer Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschul-
den dem Planbetroffenen zugerechnet werden.
Gegen Nr. 3. (Kostengrundentscheidung) dieses Sonderungsbe-
scheides kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist Klage erhoben werden.
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Halle, Thüringer Straße 16,
061 12 Halle (Saale) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten bei der Geschäftsstelle dieses Gerichtes einzuleoen.
Hettstedt, 20.03.2006
lm Auftrao
gez: Jens Artmann

07noos
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Die Geschäftsstelle des AZV Hettstedt und Umge-
bung als Geschäftsbesorger des AZV Mansfeld-
Schlenze informiert

Ab 01.04.2006 wird die dezentrale Entsorgung von Kleinkläran-
lagen und abf luss losen Sammelgruben durch d ie Arbei tsge-
meinschaft Arndt - Kegel - Funke im Verbandsgebiet des AZV
Mansfeld - Schlenze durchgeführt. Der AZV Mansfeld - Schlen-
ze hat aufgrund einer europaweiten Ausschreibung den Auftrag
an den Bieter mit dem wiftschaftl ichsten Angebot der Bieterge-
meinschaf t  Arndt  -  Kegel  -  Funke er te i l t .  A l le  Grundstücksei -
gentümer haben die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflus-
slosen Sammelgruben durch die o. g. Arbeitsgemeinschaft durch-
führen lassen. Durch die in Kraft getretenen Satzungen des AZV
Mansfeld - Schlenze (siehe amtlicher Teil dieses Amtblattes) sind
die hierfür rechtl ichen Voraussetzungen geschaffen.
Die Firma Arndt aus Sangerhausen entsorgt in folgenden Mit-
g l iedsgemeinden:
Ritzgerode Molmerswende Abberode
Hermerode Mansfeld Mansfeld

(Ortschaft Siebigerode)

l
t
1

"1
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Die Anmeldung hat telefonisch unter O 34 64/57 91 44 zu erlol
gen.
Öie Firma Kegel aus Arnstedt entsorgt in folgenden Mitgliedsge-
mernoen:
Klostermansfeld und die Ortschaften Großörner, Biesenrode,
Piskaborn, Möllendorf, Vatterode und Gorenzen der Stadt Mans-
feld
Die Anmeldung hat telefonisch unter 03 47 85/2 03 31 zu erfol-
gen.
Öie Fi rma Funke aus Rot te lsdor f  entsorgt  in  fo lgenden Mi t -
g l iedsgemeinden:
Burgsdorf Freist (mit Ortsteilen) Friedeburg
tntewitz (mit Ortsteilen) Welfesholz Rottelsdorf
Gerbstedt (mit ortsteil)
Die Anmeldung hat telefonisch unter 03 47 73/2 05 83 oder
0171/4 93 51 33 zu edolgen.
Die Arbeitsgemeinschaft Arndt - Kegel - Funke ist verpflichtet die
Leistung nach telefonischer Anmeldung innerhalb von 10 Werk-
tagen zu erbringen. In Havariefällen ist die Leistung innerhalb von
24 Stunden zu erbringen.
Die Entleerung der abflusslosen Sammelgruben hat bei Bedarf
zu erfolgen, die Entleerung der Kleinkläranlagen hat mindestens
jährlich zu erfolgen (siehe $ 15 der Schmutzwasserbeseitigungs-
satzung). Die Entleerung der Kleinkläranlagen sollte sich auf die
Entnahhe des Fäkalschlamms beschränken. Bei der letzten Ent-
leerung vor  Außer-Betr iebnahme der  Kle ink läranlage wird der
Fäkalschlamm als solcher entnommen und die DÜnnstoffe wer-
den als Inhalt von abflusslosen Sammelgruben entnommen uncl
berechnet.
lhr AZV

Aus den Gemeinden berichtet

lm Stadtarchiv gefunden

Eine Legende um den Kaiser in Eisle-
ben

Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts kursiert
in Eisleben die Legende, dass kein preußischer
König mehr Eisleber Boden betreten werde.

Ursache dafür waren die Hungerunruhen im Jahre 1847. Nach
mehreren Missernten waren Getreide und Kartoffeln sehr teuer
geworden und die Lebenshaltungskosten sehr stark angestiegen'
Besonders zu leiden hatten die Bergarbeiterfamilien. Die Löhne
reichten so kaum zum Leben. Die schlechten Ernten hatten auch
die kleinen AckerJlächen der Bergarbeiterfamilien betroffen. Die
Not war im Frühiahr 1847 so groß, dass es zu einer Hungerre-
volte kam, was auch aus der Akte B XIV 61 mit dem bezeichne-
ten Titel: "Acta des Magistrats zu Eisleben, betreffend den am
19.  Apr i l  1847 stat tgehabten Volkstumul t . "  Schon am 17.  Apr i l
war  es während des Wochenmarktes zu e iner  größeren Men-
schenansammlung gekommen, weil auswärtige Aufkäufer das
von den Dorfbäckern aus der  Umgebung angebotene Brot  in
größeren Mengen aufkauften. Die Umstehenden hatten die Brote
einfach aus den Körben genommen und sind damit verschwun-
den "Gewalttätigkeiten sind dabei in keiner Weise verübt wor-
den". Nur ein Dienstmädchen, das mehrere Brote für seine Herr-
schaft holen sollte, beschwerle sich beim Magistrat, dass es aus-
gelacht worden sei. Zwei Tage später kam es auf dem Markt zu
einem regelrechten Tumult, als der Getreidehändler Donath aus
dem Waagegebäude Brotgetreide abtransportieren wollte. Arbei-
ter, Handwerker und vor allem Frauen versuchten den Abtrans-
port des Getreides zu verhindern. Donath bat den Magistrat um
Polizeischutz. Aber weder der Polizeichef noch der Bürgermei-
ster und andere Ratsmitglieder konnten die aufgebrachte Menge
beruhigen. So forderte der Bürgermeister die Unterstützung des
in der Stadt stationierten 12. Husarenregiment an' Vor dem Haus
des Landwirts Spiegel kam es nochmals zu einem großen Auf-
lauf, um von ihm das Brotgetreide herauszufordern. Spiegel belei-
digte die Hungernden so, dass es zu Tätlichkeiten auch gegen-

über dem Militär kam. Die Soldaten wurden mit Steinen bewor-
fen. Der Garnisonschef Malor von Wolf l ieß daraufhin von der
Waffe Gebrauch machen. Der Tumult wurde aufgelöst und die
Massen verliefen sich. Abends war in der Stadt wieder Ruhe ein-
gekehrt. Das preußische Regierungspräsidium in Merseburg for-
äefte einen sofortigen Bericht Über die Vorkommnisse in Eisle-
ben und soäter machte sie erbitterte VorwÜrfe, weil der Magistrat
nicht mit aller Härte gegen die "Aufständischen" vorgegangen
war. Sie forderte die Inhaftierung und Verurteilung der "Tumul-

tanten".  Der preußische König Fr iedr ich Wi lhelm N.  nahm den
Eislebern ihre Aktion bitter übel und verlegte sein Husarenregi-
ment von Eisleben nach Torgau. ln preußischer Zeil war es fast
die größte Strafe für eine Stadt, die Gunst des Monarchen zu ver-
l ieren. Selbiger König soll geschworen haben, dass nie mehr ein
preußischer König Eisleber Boden betreten wird. Diese Legende
hält sich seither, ist aber nicht bewiesen.
Als im Jahr 1900 das 700-jährige Jubiläum des Maisfelder Berg-
baus begangen wurde,  wurde von der  Direkt ion der  Kupfer-
schieferbäuenden Gewerkschaft auch der preußische König' der
inzwischen auch deutscher Kaiser war, eingeladen. Huldvoll nahm
er die Einladung an. Kaiser Wilhelm ll. und seine Gattin trafen um
11.55 Uhr auf dem Eisleber Bahnhof ein. Von den Eisleber Hono-
rationen wurde das kaiserliche Paar vom Bahnhof auf den Markt
geleitet, er hoch zu Roß und die Kaiserin in einer Kutsche' Und
getreu dem Schwur seines Vorfahren, hat er Eisleber Boden nicht
6etreten. Der Weg vom Bahnhof zum Markt war 10 cm hoch mit
Stroh und Sand belegt, nicht damit der Kaiser Eisleber Pflaster
nicht berühren musste, sondern weil die Pferde sich auf dem glat-

ten Schlackenpflaster mit ihrem normalen Hufbeschlag nicht hät-
ten halten können. Die Pferde hier im Mansfeldischen waren mit
besonderen Hufeisen beschlagen, dem Pflaster angepasst' Auf
dem Markt ist der Kaiser auch nicht von seinem Pferd gestiegen'

denn welcher Monarch hätte sich zu damaliger ZeiI auf die glei-

che Höhe mit seinen Untertanen begeben. Das hätte das höfi-
sche Zeremoniell nicht hergegeben. Also hat die Legende um den
Kaiser hoch zu Roß einen ganz realen Kern.
Dr. Marion Ebruy, Stadtarchivarin

Soziala mtsleiteri n verabschiedet

Heidrun Mehlhose geht in den Vorruhestand

Die amt. Bürgermeisterin, zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Städtverwaltung, Kindergartengruppen sowie Gäste
und Weggefähften waren am Mittwoch , dem 22.O2.2006, in das
EislebeiRathaus gekommen, um der langjährigen Leiterin des
Sozialamtes, Frau Mehlhose, Dank für ihre Arbeit zu sagen und
alles Gute für einen weiteren Lebensabschnitt zu wünschen' Frau
Mehlhose konnte an diesem Tag auf ein 4O-iähriges Berufsleben
zurückblicken.

Sechzehn Jahre
davon war sie Leite-
r in  des städt ischen
Sozialamtes. In ihrer
Rede vor den Anwe-
senden machte die
amt. Bürgermeisterin,
Frau Stettler, darauf auf-
merksam, dass Frau
Mehlhose während
ihrer Amtszeit Höhen
und Tiefen durchlebt
hat und es nicht immer
leicht für sie war. Den-
noch habe Frau Mehl-
hose die Arbeit der
Stadtveruvaltung im
sozialen Bereich mit
geprägt und mit ge-
formt.

Ein Blumengruß zum Abschied von der amt. Bürgermeisterin, Frau
Sfett/er (r.), für Frau Mehlhose.


